
Anlage 6 zum Vertrag gemäß § 73a SGB V zur Weiterentwicklung der Strukturen  

der Versorgung von Pflegeheimbewohnern in den Regionen Bünde, Lippe, Marl, Münster, Siegen und Unna 

 

4. Änderungsvereinbarung vom 01.01.2022 zur Vereinbarung zum Vertrag nach § 73a SGB V zur Wei-
terentwicklung der Strukturen bei der Versorgung von Pflegeheimbewohnern in den Regionen Bünde, 
Lippe, Marl, Münster, Siegen und Unna 

 

Vergütung/Abrechnung für die Praxisnetze (Stand: 01.07.2022) 

 

Symbolnummer für die kontaktabhängige Versorgungspauschale: 

93541  im Quartal der Einschreibung je Versichertem 

93542  je Folgequartal nach Einschreibung je Versichertem  

   

Symbolnummer (ohne Wertigkeit) für die hausärztlichen Versorgerteams (abzurech-

nen über das Praxisnetz): 

93543  nicht anlassbezogener Patientenkontakt 

 

Symbolnummern (ohne Wertigkeit) für die Netz-EVA: 

93544  persönlicher nicht anlassbezogener Patientenkontakt 

93545  persönlicher anlassbezogener Patientenkontakt 

93546  Vertragsarztkontakt 

93547  Krankenhauskontakt 

93548 Heimkontakt (in derselben Sitzung neben den Symbolnummern 93544 

und 93545 nicht berechnungsfähig) 

 

Symbolnummern (ohne Wertigkeit) für die geregelten Ausnahmetatbestände: 

93549A Die Einschreibung des Versicherten erfolgte innerhalb der letzten 4 Wo-

chen des Quartals 

93549B Der Versicherte wechselt im Quartal vom Pflegeheimvertrag in den Palli-

ativvertrag 

93549C Der Versicherte verstirbt im laufenden Quartal 

93549D Besuche / Kontakte aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht vollständig 

möglich 

 

Erläuterung zur Symbolnummer 93549D: 

Nur gültig in den Abrechnungsquartalen Q1/2020, Q2/2020 und Q4/2020 bis Q2/2021, Q1/2022 bis Q4/2022. 

Nur gültig in Verbindung mit der SNR 93543, da mind. ein nicht anlassbezogener Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal erfolgt sein 

muss. 


